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Steuerfahndung durchsucht
Lebensversicherungen

Seit April 2005 hat die Steuerfahndung eine Rei-
he von Lebensversicherungsunternehmen durch-
sucht. Bestätigt sind Durchsuchungen bei der
Allianz, bei der Hannoversche Leben und bei der
R+V Versicherung. Daneben gab es wohl Durch-
suchungen bei mindestens vier weiteren Versi-
cherungsunternehmen.

Anlass der Durchsuchungen ist der Verdacht auf
Geldwäsche oder Steuerhinterziehung durch
Versicherungskunden.

Ziel der ersten Durchsuchungen war die Identifi-
zierung von Kunden, die Lebensversicherungen
nach dem „5+7-Modell“ abgeschlossen hatten.

Hierbei handelt es sich um ein Lebensversiche-
rungsmodell, bei dem die Laufzeit 12 Jahre be-
trägt. In den ersten 5 Jahren erfolgt vertragsge-
mäß die Einzahlung von Beiträgen, die restlichen
7 Jahre sind beitragsfrei gestellt. Das „5+7-Mo-
dell“ wurde 1990 vom Bundesfinanzministerium
genehmigt, geriet aber in den Verdacht der Steu-
erfahndung, weil es sich für unerwünschte Ge-
staltungen eignet: So könnte die hohe Einzah-
lung in den ersten 5 Jahren aus Schwarzgeldbe-
ständen erfolgen. Ohne daß für die folgende,
beitragsfreie Zeit ein Entdeckungsrisiko besteht,
kann nach 12 Jahren der Auszahlungsbetrag
steuerfrei vereinnahmt werden, wobei dann –
wenn es sich bei der Einzahlung tatsächlich um
Schwarzgeld handelte – im Regelfall gleichzeitig
die steuerlichen Festsetzungsfristen bezüglich der
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Herkunft des eingesetzten Kapitals sowie die straf-
rechtliche Verfolgungsverjährungsfrist abgelau-
fen wäre.

Zwischenzeitlich wurden die Durchsuchung aus-
geweitet. Mittlerweile werden folgende Versiche-
rungsverträge gezielt gesucht:

– Lebensversicherungen nach dem 5+7-Modell

– Lebensversicherungen mit laufenden Beitrags-
zahlungen von mehr als10.000 € pro Jahr

– Einmalzahlungen von mehr als 50.000 €

– Bareinzahlungen von mehr als 10.000 €

– Zahlungen aus dem Ausland von insgesamt
mehr als 10.000 €.

Der ursprünglich auf die Versicherungsverträge
nach dem „5+7-Modell“ gerichtete Anfangs-
verdacht ist also mittlerweile in erheblichem Maße
ausgeufert, die Suche nach entsprechenden Ver-
trägen stellt in Wirklichkeit eher eine verkappte
Rasterfahndung dar.

Sofern die Steuerfahndung bei den Versiche-
rungsgesellschaften entsprechende Verträge fest-
stellt, ergeht eine Kontrollmitteilung an das örtli-
che Finanzamt. Außerdem erfolgt in aller Regel
eine Benachrichtigung des Kunden durch die
Lebensversicherung.

Der Inhaber einer Lebensversicherung, der in
dieser Situation von seiner Versicherung bzw.
vom Finanzamt angeschrieben wird, sollte um-
gehend kompetenten steuerlichen bzw. steuer-
strafrechtlichen Rat einholen, weil in dieser Situ-
ation die Zeit drängt. Es muss entschieden wer-
den, ob die Erstattung einer Selbstanzeige nötig
und möglich ist. Dies ist dann der Fall, wenn ein
steuerstrafrechtlicher Tatbestand verwirklicht ist
und noch keine Sperrwirkung eingetreten ist, bei-
spielsweise dadurch, dass die Tat bereits entdeckt
ist.

Daneben ist jeweils auch die Frage zu stellen,
inwieweit die Durchsuchungsbeschlüsse der
Steuerfahndung und die Kontrollmitteilungen
rechtmäßig sind. Diese Fragen sind derzeit noch
nicht abschließend obergerichtlich geklärt. Ver-
breitet wird unter Steuerstrafrechtlern die Auffas-
sung vertreten, dass die Durchsuchungsbe-
schlüsse unzulässig sind und mit entsprechen-
den Rechtsmitteln angefochten werden können.
Dies wiederum hätte Auswirkungen auf die Ver-
wertbarkeit der durch die Durchsuchung gewon-

nen Erkenntnisse, ferner kämen auch Rechtsmit-
tel gegen die Kontrollmitteilung der Steuerfahn-
dung an das Wohnsitzfinanzamt in Betracht.

Rentenversicherungspflicht von
GmbH-Geschäftsführern

Nachdem das Urteil des Bundessozialgerichts
(BSG) vom 24.11.2005 zur Frage der Rentenversi-
cherungspflicht von GmbH-Geschäftsführern
hohe Wellen geschlagen hat (vgl. unsere Man-
danteninformation vom März 2006), wurde
nunmehr durch das Haushaltsbegleitgesetz 2006
mit Wirkung zum 1.7.2006 diese Problematik
entschärft. Die Neuregelung der maßgeblichen
Vorschrift (§ 2 Nr. 9 SGB VI) stellt zwar klar, dass
auch selbständig tätige geschäftsführende Ge-
sellschafter einer juristischen Person (GmbH) ren-
tenversicherungspflichtig sein können; künftig ist
allerdings – wie bislang von der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV) praktiziert und anders als
vom BSG im Urteil vom 24.11.2005 moniert –
darauf abzustellen, ob die Gesellschaft (und so-
mit nicht mehr der GmbH-Geschäftsführer selbst)
nur einen Auftraggeber hat und auch die Ge-
sellschaft (und nicht der GmbH-Geschäftsführer
selbst) mehr als einen Arbeitnehmer beschäftigt.

Dies bedeutet für selbständige GmbH-Geschäfts-
führer, dass sie nur dann noch der Rentenver-
sicherungspflicht unterliegen, wenn die GmbH
ihrerseits „auf Dauer und im wesentlichen nur
für einen Auftraggeber tätig ist“. Unerheblich ist
hierbei jedoch, wie hoch der Anteil des Gesell-
schafters an der GmbH ist; der Anteil muss
lediglich dafür ausreichen, dass die Tätigkeit des
Geschäftsführers als grundsätzlich selbständig
anerkannt wird. Wenn dagegen die GmbH tat-
sächlich nur einen Auftraggeber haben sollte,
besteht auch dann keine Rentenversicherungs-
pflicht für den selbständigen GmbH-Geschäfts-
führer, wenn die GmbH mindestens einen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt.

Sollten unter Berücksichtigung dieser gesetzli-
chen Neuregelung weitere Rückfragen bestehen,
insbesondere die Klärung im Rahmen eines
Statusfeststellungsverfahrens gewünscht sein,
steht Ihnen hierfür Herr Rechtsanwalt Hans-Pe-
ter Bernhard, Fachanwalt für Sozialrecht, jederzeit
gerne zur Verfügung.


